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Zweite Verordnung

zur Anderung von Vorschriften fiir die Sekundarstufe I und IT
und die Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs

Vom 9. August 2023

Auf Grund von § 14 Absatz 5, § 15 Absatz 4, § 27, § 28 Absatz 6,
§ 39, § 40 Absatz 2 und 6, § 58 Absatz 10, § 59 Absatz 7 und § 60
Absatz 4 des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBIL. S. 26), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juni 2023 (GVBI.
S. 226) geédndert worden ist, verordnet die Senatsverwaltung fiir
Bildung, Jugend und Familie:

B Artikel 1
Anderung der Sekundarstufe I-Verordnung

Die Sekundarstufe I-Verordnung vom 31. Mirz 2010 (GVBL.
S. 175), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 17. Dezem-
ber 2021 (GVBL. S. 1390) gedndert worden ist, wird wie folgt ge-
andert:

1. In § 19 Absatz 3 werden nach Satz 7 folgende Sétze eingefiigt:

,In den modernen Fremdsprachen kann einmal im Schuljahr
eine schriftliche Klassenarbeit durch eine gleichwertige Form
der miindlichen Leistungsbewertung, die das monologische und
dialogische Sprechen iiberpriift, ersetzt werden. Diese kann als
Einzel- oder Gruppenpriifung mit maximal drei Gruppenmit-
gliedern durchgefiihrt werden. Die Fachkonferenz legt Néheres
zur Ausgestaltung fest.*

2. In § 41 Absatz 2 Satz 6 werden nach dem Wort ,,festgesetzt* ein
Semikolon und die Worter ,,dies gilt nicht fiir die Bewertung mit
der Note ,ungeniigend‘ auf Grund von Leistungsverweigerung
oder groben Téuschungsversuchs* eingefligt.

3. Der Anlage 4 wird folgender Satz angefiigt:

,Eine Reduzierung nach Satz 1 kann auch fiir das Fach zweite
Fremdsprache erfolgen, wenn in diesem auf freiwilliger Basis
eine vergleichende Arbeit geschrieben wird und die Reduzie-
rung padagogisch vertretbar ist.

. Artikel 2
Anderung der Verordnung iiber die gymnasiale Oberstufe
Die Verordnung iiber die gymnasiale Oberstufe vom 18. April
2007 (GVBI. S. 156), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung
vom 17. Dezember 2021 (GVBI. S. 1390) geédndert worden ist, wird
wie folgt gedndert:
1. § 8 wird wie folgt gedndert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worter ,,mindestens im zwei-
ten Halbjahr durch die Worter ,,fiir die Dauer des zweiten
Halbjahres* ersetzt.

b) InAbsatz 2 Satz 4 werden nach dem Wort ,,Schule* die Wor-
ter ,,oder die bisher besuchte Schule* eingefiigt.

2. § 14 Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

a) In Satz 1 Nummer 2 werden die Worter ,,in allen Kursen*
durch die Worter ,,nur in den drei schriftlichen Priifungsfa-
chern® ersetzt.

b) In Satz 3 werden nach dem Wort ,,einzuhalten* ein Komma
und die Worter ,,wobei die Zeitvorgabe als eingehalten gilt,
wenn die Dauer der Klausur mindestens 180 Minuten be-
tragt™ eingefiigt.

3. In § 14a Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 werden nach dem Wort
,»Prozent ein Komma und die Worter ,,in der gymnasialen
Oberstufe jedoch in der Regel nicht ldnger als 45 Minuten® ein-
gefligt.

4. § 15 wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

,»(4) Eine Zeugnisnote wird gebildet, wenn die Schiilerin
oder der Schiiler je Schul- oder Kurshalbjahr mindestens
sechs Wochen kontinuierlich oder insgesamt mindestens
acht Wochen an dem fiir sie oder ihn verpflichtenden Unter-
richt teilgenommen hat; Ferienzeiten bleiben unberiihrt. Ab-
weichend von Satz 1 wird eine Note auch dann gebildet,
wenn dies auf Grund der vorliegenden Bewertungen péda-
gogisch moglich ist. Am Ende der Einfiihrungsphase werden
der Zeugnisnote die Leistungen des gesamten Schuljahres
unter besonderer Beriicksichtigung der Lern-, Leistungs-
und Kompetenzentwicklung zugrunde gelegt (Jahrgangsno-
te); eine Jahrgangsnote kann in Hértefdllen auch gebildet
werden, wenn aus von der Schiilerin oder dem Schiiler nicht
zu vertretenden Griinden im ersten Halbjahr der Jahrgangs-
stufe keine Zeugnisnote gebildet werden konnte. Die Zeug-
nisnote setzt sich zusammen aus Teilnoten, die jeweils aus
den Bewertungen der Klausuren und denjenigen des allge-
meinen Teils gemél § 14 Absatz 8 Satz 1 zweiter Halbsatz
gebildet werden. In Kursen des vierten Kurshalbjahres, in
denen keine Klausur geschrieben wird, beinhaltet die Zeug-
nisnote nur die Bewertungen des allgemeinen Teils gemaf
§ 14 Absatz 8 Satz 1 zweiter Halbsatz. Bei der Bildung der
Zeugnisnote wird die Teilnote fiir die Klausuren in der Regel
bei einer Klausur je Halbjahr zu einem Drittel und bei zwei
Klausuren je Halbjahr zur Halfte gewichtet. Bei der Bildung
der Zeugnisnote wird die Teilnote fiir die gemal § 14 Ab-
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satz 3 Satz 1 Nummer 2 zu schreibende Klausur stets zu ei-
nem Drittel gewichtet. Weitere Grundsétze der Leistungsbe-
urteilung beschliet die Gesamtkonferenz auf Vorschlag der
Fachkonferenzen.*

b) Absatz 7 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

,,3. Kurse, die nicht geméll Absatz 4 Satz 1 oder 2 benotet
werden koénnen, und*

5. In § 23 Absatz 5 Satz 2 werden nach dem Wort ,,Unterricht” ein
Komma und die Worter ,,bei einem Wechsel des Wahlpflichtfa-
ches gemél § 17 Absatz 2 Satz 1* eingefiigt.

. Artikel 3
Anderung der Verordnung iiber die staatlichen Kollegs und
Abendgymnasien des Landes Berlin

Die Verordnung iiber die staatlichen Kollegs und Abendgymnasi-
en des Landes Berlin vom 11. Februar 2010 (GVBL. S. 88), die zu-
letzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 17. Dezember 2021
(GVBI. S. 1390) gedndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. In § 14 Absatz 7 Satz 2 Nummer 1 wird das Komma am Ende
durch das Wort ,,oder* ersetzt.

2. § 15 Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

a) In Satz 1 Nummer 2 werden die Worter ,,in allen Kursen
durch die Worter ,,nur in den drei schriftlichen Priifungsfa-
chern® ersetzt.

b) In Satz 3 werden nach dem Wort ,,anzusetzen® ein Komma
und die Worter ,,wobei die Zeitvorgabe als eingehalten gilt,
wenn die Dauer der Klausur mindestens 180 Minuten be-
tragt™ eingefiigt.

3. § 16 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

»(4) Eine Zeugnisnote wird gebildet, wenn die Teilneh-
merin oder der Teilnehmer je Schul- oder Kurshalbjahr min-
destens sechs Wochen kontinuierlich oder insgesamt min-
destens acht Wochen an dem fiir sie oder ihn verpflichtenden
Unterricht teilgenommen hat; Ferienzeiten bleiben unbe-
rithrt. Abweichend von Satz 1 wird eine Note auch dann ge-
bildet, wenn dies auf Grund der vorliegenden Bewertungen
padagogisch moglich ist. Eine Jahrgangsnote gemafl § 19
Absatz 1 Satz 1 kann in Hérteféllen auch gebildet werden,
wenn aus von der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer nicht
zu vertretenden Griinden im ersten Halbjahr der Jahrgangs-
stufe keine Zeugnisnote gebildet werden konnte. Die Zeug-
nisnote setzt sich zusammen aus Teilnoten, die jeweils aus
den Bewertungen der Klausuren und denjenigen des allge-
meinen Teils gemal § 15 Absatz 8 Satz 1 zweiter Halbsatz
gebildet werden. In Kursen des vierten Kurshalbjahres, in
denen keine Klausur geschrieben wird, beinhaltet die Zeug-
nisnote nur die Bewertungen des allgemeinen Teils geméif
§ 15 Absatz 8 Satz 1 zweiter Halbsatz. Bei der Bildung der
Zeugnisnote wird die Teilnote fiir die Klausuren in der Regel

bei einer Klausur je Halbjahr zu einem Drittel und bei zwei
Klausuren je Halbjahr zur Halfte gewichtet. Bei der Bildung
der Zeugnisnote wird die Teilnote fiir die gemal § 14 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 2 zu schreibende Klausur stets zu ei-
nem Drittel gewichtet. Weitere Grundsitze der Leistungsbe-
urteilung beschlieffit die Gesamtkonferenz auf Vorschlag der
Fachkonferenzen.*

b) Absatz 7 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

,.3. Kurse, die nicht gemaf3 Absatz 4 Satz 1 oder 2 benotet
werden konnen, und*

Artikel 4
Anderung der Verordnung iiber die Priifung zum
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife von
Nichtschiilerinnen und Nichtschiilern

Die Verordnung tiber die Priifung zum Erwerb der allgemeinen

Hochschulreife von Nichtschiilerinnen und Nichtschiilern vom
3. November 2009 (GVBIL. S. 497), die zuletzt durch Artikel 5 der
Verordnung vom 17. Dezember 2021 (GVBI. S. 1390) gedndert
worden ist, wird wie folgt geéndert:

1.

In § 3 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,,Priifling* durch das Wort
LHPrifung® ersetzt.

§ 11 wird wie folgt gedndert:
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefiigt:

,Die Zulassung fiir Nichtschiilerinnen und Nichtschiiler er-
folgt in der Regel frithestens zu dem Priifungstermin, der im
zweiten Jahr nach Erfiillung der allgemeinen Schulpflicht
stattfindet; iiber Ausnahmen entscheidet die Schulaufsichts-
behorde.”
b) Absatz 2 Satz | wird wie folgt gedndert:
aa) In Nummer 1 wird das Wort ,,oder” durch ein Komma
ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch das Wort
,,oder* ersetzt.

cc) Folgende Nummer 3 wird angefiigt:

,.3. bereits zwei Prifungsverfahren zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife von Nichtschiilerinnen
und Nichtschiilern ohne Ergebnis abgebrochen hat.*

Artikel 5
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkiindung im Gesetz-

und Verordnungsblatt fiir Berlin in Kraft.

Berlin, den 9. August 2023

Senatsverwaltung fiir Bildung,
Jugend und Familie

Katharina Ginther-Winsch



304 Gesetz- und Verordnungsblatt fiir Berlin ~ 79. Jahrgang Nr.23  23. August 2023




	Inhalt
	Zweite Verordnung zur Änderung von Vorschriften für die Sekundarstufe I und II und die Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs vom 9. August 2023


